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Auf die Anfrage der Abgeordneten DroSchwimmer und Genossen 
vom2602o1976~ Nro 196/J 9 betro Verkürzung der Begutachtungs
frist~ beehre ich mich mitzuteileng 

1 0 Der Entwurf eines Bundesgesetzes g mit dem das Familien
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird, wurde am 27G Jän
ner 1976 dem Begutachtungsverfahren zugeführto Als Frist· 
für die Abgabe von Stellungnahmen wurden vier Wochen be
stimmt 0 Gerechnet von der Einlei ttL."1g des Begutachtungsver ... 
fahrens endete die Frist sohin am 24QFeber 1976, an welchem 
Tag die Novelle auch dem Ministerrat zur Beschlußfassung 
vorlago 

Maßgebend für die überaus rasche Behandlu.l1gdes Geffetzent= 
wurfes war die Tatsache 9 daß der Entwurf wesentliche Ver
besserungen in den Ansprucnsvoraussetzungen für die Familien
beihilfe enthielt~ auf die die betroffenen Bevölkerungskreise 
bereits warten o Die Einbringung des Gesetzentwurfes in den 
Nationalrat sollte daher baldmöglich erfolgen, wobei ange
sichts des Termi1:1planes des Nationalrates der 250 Feber 1976 
sich für die Einbringung anboto Mit Rücksicht darauf,daB 
der zur Begutachtung versendete Gesetzentwurf durchwegs 
Verbesserxngen bei den Anspruchsvoraussetzungen und außer-
dem eine Erhöhung der Familienbeihilfe für behinderte Kinder 
zum Inhalt hat~ konnte angenommen werden.., daß keine die 
Grundsätze berührenden Einwendungen im Begutachtungsverfahren 
abgegebenwerden~ Solche Einwendungen lagen im Zeitpunkt der 
Beschlußfassung durch den Ministerrat am 24 0 Feber 1976 auch· 
nicht voro Es wurde außerdem von keiner zur Begutachtung 
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berufenen Stf-311e allenfalls eine Verlängerung der Begutachtune;s- , 
frist begehrto 
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2Q Eine Benachrichtigung der zur Begutachtung berufenen 
Stellen von einer allfälligen Verkürzung der Begutachtungsfrist: 
ist nicht erfolgt, zumal eine solche Verkürzung nicht beab
sichtigt waro 

30 Im Zeitpunkt der Beschlußfassung des Ministerrates 
über die Regieru."tJ.gsvorlage lagen dem Bundesministeritim für 
Finanzen die Stellungnahmen des Amtes der Wiener Landes
regierung und des Amtes der Steiermürkiscben Landesregierung 
voro 
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